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Viermächte-Abkommen vom 3. September 1971 
(mit den Anlagen I, II, III und IV) 
 
 
Abschrift 
 
Die Regierungen der Französischen Republik, der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, des 
Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland, der Vereinigten Staaten von Amerika, 
vertreten durch ihre Botschafter, die in dem früher vom Alliierten Kontrollrat benutzten Gebäude im 
amerikanischen Sektor Berlins eine Reihe von Sitzungen abgehalten haben, handelnd auf der 
Grundlage ihrer Viermächte-Rechte und -Verantwortlichkeiten und der entsprechenden Vereinbar-
ungen und Beschlüsse der Vier Mächte aus der Kriegs- und Nachkriegszeit, die nicht berührt wer-
den, unter Berücksichtigung er bestehenden Lage in dem betreffenden Gebiet, von dem Wunsch 
geleitet, praktischen Verbesserungen der Lage beizutragen, unbeschadet ihrer Rechtspositionen, 
haben folgendes vereinbart: 
 
Teil I 
I. Allgemeine Bestimmungen 
1. Die Vier Regierungen werden bestrebt sein, die Beseitigung von Spannungen und die Verhüt-
ung von Komplikationen in dem betreffenden Gebiet zu fördern. 
2. Unter Berücksichtigung ihrer Verpflichtungen nach der Charta der Vereinten Nationen stimmen 
die Vier Regierungen darin überein, daß in diesem Gebiet keine Anwendung oder Androhung von 
Gewalt erfolgt und daß Streitigkeiten ausschließlich mit friedlichen Mitteln beizulegen sind. 
3. Die Vier Regierungen werden ihre individuellen und gemeinsamen Rechte und Verantwortlich-
keiten, die unverändert bleiben, gegenseitig achten. 
4. Die Vier Regierungen stimmen darin überein, daß ungeachtet der Unterschiede in den 
Rechtsauffassungen die Lage, die sich in diesem Gebiet entwickelt hat und wie sie in diesem Ab-
kommen sowie in den anderen in diesem Abkommen genannten Vereinbarungen definiert ist, nicht 
einseitig verändert wird. 
 
Teil II 
II. Bestimmungen, die die Westsektoren Berlins betreffen 
A. Die Regierung der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken erklärt, daß der Transitverkehr 
von zivilen Personen und Gütern zwischen den Westsektoren Berlins und der Bundesrepublik 
Deutschland auf Straßen, Schienen- und Wasserwegen durch das Territorium der Deutschen De-
mokratischen Republik ohne Behinderungen sein wird, daß dieser Verkehr erleichtert werden wird, 
damit er in der einfachsten und schnellsten Weise vor sich geht und daß er Begünstigung erfahren 
wird. Die diesen zivilen Verkehr betreffenden konkreten Regelungen, wie sie in Anlage I niederge-
legt sind, werden von den zuständigen deutschen Behörden vereinbart. 
B. Die Regierungen der Französischen Republik, des Vereinigten Königreichs und der Vereinigten 
Staaten von Amerika erklären, daß die Bindungen zwischen den Westsektoren Berlins und der 
Bundesrepublik Deutschland aufrechterhalten und entwickelt werden, wobei sie berücksichtigen, 
daß diese Sektoren so wie bisher kein Bestandteil (konstitutiver Teil) der Bundesrepublik 
Deutschland sind und auch weiterhin nicht von ihr regiert werden. Konkrete Regelungen, die das 
Verhältnis zwischen den Westsektoren Berlins und der Bundesrepublik Deutschland betreffen, 
sind in Anlage II niedergelegt. 
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C. Die Regierung der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken erklärt, daß die Kommunikatio-
nen zwischen den Westsektoren Berlins und Gebieten, die an diese Sektoren grenzen, sowie 
denjenigen Gebieten der Deutschen Demokratischen Republik, die nicht an diese Sektoren gren-
zen, verbessert werden. Personen mit ständigem Wohnsitz in den Westsektoren Berlins werden 
aus humanitären, familiären, religiösen, kulturellen oder kommerziellen Gründen oder als Touristen 
in diese Gebiete reisen und sie besuchen können und zwar unter Bedingungen, die denen ver-
gleichbar sind, die für andere in diese Gebiete einreisende Personen gelten. Die Probleme der 
kleinen Enklaven einschließlich Steinstückens und anderer kleiner Gebiete können durch Ge-
bietsaustausch gelöst werden. Konkrete Regelungen, die die Reisen, die Kommunikationen und 
den Gebietsaustausch betreffen, wie in Anlage III niedergelegt, werden zwischen den zuständigen 
deutschen Behörden vereinbart. 
D. Die Vertretung der Interessen der Westsektoren Berlins im Ausland und die konsularische Tä-
tigkeit der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken in den Westsektoren Berlins können wie in 
Anlage IV niedergelegt ausgeübt werden. 
 
Teil III 
III. Schlußbestimmungen 
Dieses Viermächte-Abkommen tritt an dem Tage in Kraft, der in einem Viermächte-Schlußprotokoll 
festgelegt wird, das abzuschließen ist, sobald die in Teil II dieses Viermächte-Abkommens und in 
seinen Anlagen vorgesehenen Maßnahmen vereinbart worden sind. Geschehen in dem früher 
vom Alliierten Kontrollrat benutzten Gebäude im amerikanischen Sektor Berlins am 3. September 
1971, in vier Urschriften, jede in englischer, französischer und russischer Sprache, wobei jeder 
Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist. 
 
Für die Regierung der Französischen Republik 
Jean Sauvagnargues 
 
Für die Regierung der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken 
Pjotr Abrassimow  
 
Für die Regierung des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland 
R. W. Jackling  
 
Für die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika 
Kenneth Rush 
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Anlage I 
Mitteilung der Regierung der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken an die Regierun-
gen der Französischen Republik, des Vereinigten Königreiches und der Vereinigten Staaten 
von Amerika 
Die Regierung der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken hat die Ehre, unter Bezugnahme 
auf Teil II, Abschnitt A des Viermächte-Abkommens vom heutigen Tage und nach Konsultationen 
und in Übereinkunft mit der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik den Regierungen 
der Französischen Republik, des Vereinigten Königreiches und der Vereinigten Staaten von Ame-
rika folgendes mitzuteilen:  
1. Der Transitverkehr von zivilen Personen und Gütern zwischen den Westsektoren Berlins und 
der Bundesrepublik Deutschland auf Straßen, Schienen- und Wasserwegen durch das Territorium 
der Deutschen Demokratischen Republik wird erleichtert werden und ohne Behinderungen sein. Er 
wird in der einfachsten, schnellsten und günstigsten Weise erfolgen, wie es in der internationalen 
Praxis vorzufinden ist. 
2. In Übereinstimmung damit 
a) können für die Beförderung von zivilen Gütern auf Straßen, Schienen- und Wasserwegen zwi-
schen den Westsektoren Berlins und der Bundesrepublik Deutschland vor der Abfahrt verplombte 
Transportmittel benutzt werden. Die Kontrollverfahren werden auf die Prüfung der Plomben und 
der Begleitdokumente beschränkt werden. 
b) werden bei Transportmitteln, die nicht verplombt werden können, wie zum Beispiel offene Last-
kraftwagen, die Kontrollverfahren auf die Prüfung der Begleitdokumente beschränkt werden. In be-
sonderen Fällen, in denen hinreichende Verdachtsgründe dafür vorliegen, daß nicht verplombte 
Transportmittelmaterialien enthalten, die zur Verbreitung auf den vorgesehenen Wegen bestimmt 
sind, oder daß sich in ihnen Personen oder Materialien befinden, die auf diesen Wegen aufge-
nommen worden sind, kann der Inhalt der nicht verplombten Transportmittel geprüft werden. Die 
Verfahren zur Behandlung derartiger Fälle werden zwischen den zuständigen deutschen Behörden 
vereinbart. 
c) können für Reisen zwischen den Westsektoren Berlins und der Bundesrepublik Deutschland 
durchgehende Züge und Autobusse benutzt werden. Die Kontrollverfahren umfassen außer der 
Identifizierung von Personen keine anderen Formalitäten. 
d) werden Personen, die als Transitreisende identifiziert sind und individuelle Transportmittel zwi-
schen den Westsektoren Berlins und der Bundesrepublik Deutschland auf den für den Durch-
gangsverkehr vorgesehenen Wegen benutzen, zu ihrem Bestimmungsort gelangen können, ohne 
individuelle Gebühren und Abgaben für die Benutzung der Transitwege zu zahlen. Die Verfahren, 
die auf solche Reisende Anwendung finden, werden keine Verzögerungen mit sich bringen. Die 
Reisenden, ihre Transportmittel und ihr persönliches Gepäck werden nicht der Durchsuchung und 
der Festnahme unterliegen oder von der Benutzung der vorgesehenen Wege ausgeschlossen 
werden, außer in besonderen Fällen, wie das zwischen den zuständigen deutschen Behörden ver-
einbart werden kann, in denen hinreichende Verdachtsgründe bestehen, daß ein Mißbrauch der 
Transitwege für Zwecke beabsichtigt ist, die nicht mit der direkten Durchreise von und nach den 
Westsektoren Berlins in Zusammenhang stehen und die den allgemein üblichen Vorschriften be-
züglich der öffentlichen Ordnung zuwiderlaufen. 
e) kann eine entsprechende Kompensation für Abgaben, Gebühren und andere Kosten, die den 
Verkehr auf den Verbindungswegen zwischen den Westsektoren Berlins und der Bundesrepublik 
Deutschland betreffen, einschließlich der Instandhaltung der entsprechenden Wege, Einrichtungen 
und Anlagen, die für diesen Verkehr benutzt werden, in Form einer jährlichen Pauschalsumme er-
folgen, die von der Bundesrepublik Deutschland an die Deutsche Demokratische Republik gezahlt 
wird. 
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3. Regelungen zur Durchführung und Ergänzung der in den Absätzen 1 und 2 genannten Bestim-
mungen werden zwischen den zuständigen deutschen Behörden vereinbart. 
 
Anlage II 
Mitteilung der Regierung der Französischen Republik, des Vereinigten Königreichs und der 
Vereinigten Staaten von Amerika an die Regierung der Union der Sozialistischen Sowjetre-
publiken 
Die Regierungen der Französischen Republik, des Vereinigten Königreichs und der Vereinigten 
Staaten von Amerika beehren sich, unter Bezugnahme auf Teil II Abschnitt B des Viermächte-Ab-
kommens vom heutigen Tage und nach Konsultation mit der Regierung der Bundesrepublik 
Deutschland der Regierung der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken folgendes mitzuteilen: 
1. In Ausübung ihrer Rechte und Verantwortlichkeiten erklären sie, daß die Bindungen zwischen 
den Westsektoren Berlins und der Bundesrepublik Deutschland aufrechterhalten und entwickelt 
werden, wobei sie berücksichtigen, daß diese Sektoren wie bisher kein Bestandteil (konstitutiver 
Teil) der Bundesrepublik Deutschland sind und auch weiterhin nicht von ihr regiert werden. Die 
Bestimmungen des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland und der in den Westsektoren 
Berlins in Kraft befindlichen Verfassung, die zu dem Vorstehenden in Widerspruch stehen, sind 
suspendiert worden und auch weiterhin nicht in Kraft. 
2. Der Bundespräsident, die Bundesregierung, die Bundesversammlung, der Bundesrat und der 
Bundestag, einschließlich ihrer Ausschüsse und Fraktionen, sowie sonstige staatliche Organe der 
Bundesrepublik Deutschland werden in den Westsektoren Berlins keine Verfassungs- oder Amts-
akte vornehmen, die in Widerspruch zu Absatz 1 stehen. 
3. Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland wird in den Westsektoren Berlins bei den Be-
hörden der Drei Regierungen und beim Senat durch eine ständige Verbindungsbehörde vertreten 
sein. 
 
Anlage III 
Mitteilung der Regierung der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken an die Regierung-
en der Französischen Republik, des Vereinigten Königreiches und der Vereinigten Staaten 
von Amerika 
Die Regierung der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken hat die Ehre, unter Bezugnahme 
auf Teil II Abschnitt C des Viermächte-Abkommens vom heutigen Tage und nach Konsultationen 
und in Übereinkunft mit der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik den Regierungen 
der Französischen Republik, des Vereinigten Königreiches und der Vereinigten Staaten von Ame-
rika folgendes mitzuteilen: 
1. Die Kommunikationen zwischen den Westsektoren Berlins und Gebieten, die an diese Sektoren 
grenzen, sowie denjenigen Gebieten der Deutschen Demokratischen Republik, die nicht an diese 
Sektoren grenzen, werden verbessert werden. 
2. Personen mit ständigem Wohnsitz in den Westsektoren Berlins werden aus humanitären, famili-
ären, religiösen, kulturellen oder kommerziellen Gründen oder als Touristen in diese Gebiete rei-
sen und sie besuchen können, und zwar unter Bedingungen, die denen vergleichbar sind, die für 
andere in diese Gebiete einreisende Personen gelten. Zur Erleichterung der oben beschriebenen 
Besuche und Reisen von Personen mit ständigem Wohnsitz in den Westsektoren Berlins werden 
zusätzliche Übergangsstellen eröffnet. 
3. Die Probleme der kleinen Enklaven einschließlich Steinstückens und anderer kleiner Gebiete 
können durch Gebietsaustausch gelöst werden. 
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4. Die Telefon-, Telegrafen-, Transport- und anderen Verbindungen der Westsektoren Berlins nach 
außen werden erweitert werden. 
5. Regelungen zur Durchführung und Ergänzung der Bestimmungen der Absätze 1 bis 4 werden 
zwischen den zuständigen deutschen Behörden vereinbart. 
 
Anlage IV 
A. Mitteilung der Regierungen der Französischen Republik, des Vereinigten Königreiches 
und der Vereinigten Staaten von Amerika an die Regierung der Sozialistischen Sowjetrepu-
bliken 
 
Die Regierungen der Französischen Republik, des Vereinigten Königreiches und der Vereinigten 
Staaten von Amerika beehren sich, unter Bezugnahme auf Teil II D des Viermächte-Abkommens 
vom heutigen Tage und nach Konsultation mit der Regierung der Bundesrepublik Deutschland, der 
Regierung der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken folgendes mitzuteilen: 
1. Die Regierungen der Französischen Republik, des Vereinigten Königreiches und der Vereinig-
ten Staaten von Amerika behalten ihre Rechte und Verantwortlichkeiten hinsichtlich der Vertretung 
im Ausland der Interessen der Westsektoren Berlins und der Personen mit ständigem Wohnsitz in 
den Westsektoren einschließlich der Rechte und Verantwortlichkeiten, die Angelegenheiten der 
Sicherheit und des Status betreffen, sowohl in internationalen Organisationen als auch in Bezieh-
ungen zu anderen Ländern bei. 
2. Unbeschadet des Vorstehenden und unter der Voraussetzung, daß Angelegenheiten der Si-
cherheit und des Status nicht berührt werden, haben sie sich einverstanden erklärt, daß 
a) die Bundesrepublik Deutschland die konsularische Betreuung für Personen mit ständigem 
Wohnsitz in den Westsektoren Berlins ausüben kann; 
b) in Übereinstimmung mit den festgelegten Verfahren völkerrechtliche Vereinbarungen und Ab-
machungen, die die Bundesrepublik Deutschland schließt, auf die Westsektoren Berlins ausge-
dehnt werden können, vorausgesetzt, daß die Ausdehnung solcher Vereinbarungen und Abma-
chungen jeweils ausdrücklich erwähnt wird; 
c) die Bundesrepublik Deutschland die Interessen der Westsektoren Berlins in internationalen Or-
ganisationen und auf internationalen Konferenzen vertreten kann; 
d) Personen mit ständigem Wohnsitz in den Westsektoren Berlins gemeinsam mit Teilnehmern 
aus der Bundesrepublik Deutschland am internationalen Austausch und an internationalen Aus-
stellungen teilnehmen können. Tagungen internationaler Organisationen und internationale Konfe-
renzen sowie Ausstellungen mit internationaler Beteiligung können in den Westsektoren Berlins 
durchgeführt werden. Einladungen werden vom Senat oder gemeinsam von der Bundesrepublik 
Deutschland und dem Senat ausgesprochen. 
3. Die drei Regierungen genehmigen die Errichtung eines Generalkonsulates der Union der Sozia-
listischen Sowjetrepubliken in den Westsektoren Berlins, das gemäß den üblichen in diesen Sekto-
ren geltenden Verfahren bei den entsprechenden Behörden der drei Regierungen zum Zwecke der 
Ausübung konsularischer Betreuung nach Maßgabe der in einem gesonderten Dokument vom 
heutigen Tage niedergelegten Bestimmungen akkreditiert wird. 
 
B. Mitteilung der Regierung der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken an die Regie-
rungen der Französischen Republik, des Vereinigten Königreichs und der Vereinigten Staa-
ten von Amerika 
Die Regierung der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken hat die Ehre, unter Bezugnahme 
auf Teil II D des Viermächte-Abkommens vom heutigen Tage und auf die Mitteilung der 
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Regierungen der Französischen Republik, des Vereinigten Königreichs und der Vereinigten Staat-
en von Amerika, die die Vertretung im Ausland der Interessen der Westsektoren Berlins und der 
Personen mit ständigem Wohnsitz in den Westsektoren betreffen, den Regierungen der Französi-
schen Republik, des Vereinigten Königreichs und der Vereinigten Staaten von Amerika folgendes 
mitzuteilen: 
1. Die Regierung der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken nimmt die Tatsache zur Kenntnis, 
daß die drei Regierungen ihre Rechte und Verantwortlichkeiten in bezug auf die Vertretung im 
Ausland der Interessen der Westsektoren Berlins und der Personen mit ständigem Wohnsitz in 
den Westsektoren einschließlich der Rechte und Verantwortlichkeiten, die Angelegenheiten der 
Sicherheit und des Status betreffen, sowohl in internationalen Organisationen als auch in Bezieh-
ungen zu anderen Ländern beibehalten. 
2. Unter der Voraussetzung, daß Angelegenheiten der Sicherheit und des Status nicht berührt 
werden, wird sie ihrerseits keine Einwände haben gegen 
a) die Ausübung der konsularischen Betreuung für Personen mit ständigem Wohnsitz in den 
Westsektoren Berlins durch die Bundesrepublik Deutschland; 
b) die Ausdehnung von völkerrechtlichen Vereinbarungen und Abmachungen, die die Bundesre-
publik Deutschland schließt, auf die Westsektoren Berlins in Übereinstimmung mit den festgeleg-
ten Verfahren, vorausgesetzt, daß die Ausdehnung solcher Vereinbarungen und Abmachungen 
jeweils ausdrücklich erwähnt wird; 
c) die Vertretung der Interessen der Westsektoren Berlins durch die Bundesrepublik Deutschland 
in internationalen Organisationen und auf internationalen Konferenzen; 
d) die Teilnahme von Personen mit ständigem Wohnsitz in den Westsektoren Berlins gemeinsam 
mit Teilnehmern aus der Bundesrepublik Deutschland am internationalen Austausch und an inter-
nationalen Ausstellungen, oder die Abhaltung von Tagungen internationaler Organisationen und 
von internationalen Konferenzen sowie Ausstellungen mit internationaler Beteiligung in diesen 
Sektoren, wobei berücksichtigt wird, daß Einladungen durch den Senat oder gemeinsam durch die 
Bundesrepublik Deutschland und den Senat ausgesprochen werden. 
3. Die Regierung der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken nimmt die Tatsache zur Kenntnis, 
daß die drei Regierungen der Errichtung eines Generalkonsulates der Union der Sozialistischen 
Sowjetrepubliken in den Westsektoren Berlins zugestimmt haben. Es wird bei den entsprechenden 
Behörden der drei Regierungen für die Zwecke und in Übereinstimmung mit den Bestimmungen 
akkreditiert, die in ihrer Mitteilung genannt und in einem gesonderten Dokument vom heutigen 
Tage niedergelegt sind. 
 
Vereinbartes Verhandlungsprotokoll I  
3. September 1971 
Es wird davon ausgegangen, daß Personen mit ständigem Wohnsitz in den Westsektoren Berlins 
zur Erlangung eines Visums für die Einreise in die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken bei 
entsprechenden sowjetischen Stellen vorzulegen haben  
a) einen Paß der mit dem Stempel »ausgestellt in Übereinstimmung mit dem Viermächte-Abkom-
men vom 3. September 1971« versehen ist;  
b) einen Personalausweis oder ein anderes entsprechend abgefaßtes Dokument, das bestätigt, 
daß die das Visum beantragende Person ihren ständigen Wohnsitz in den Westsektoren Berlins 
hat und das die genaue Adresse des Inhabers und dessen Lichtbild enthält. Personen mit ständi-
gem Wohnsitz in den Westsektoren Berlins, die auf diese Weise ein Visum erhalten haben, steht 
es frei, während ihres Aufenthalts in der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken entweder 
beide Dokumente oder eines von beiden mit sich zu führen. Das von einer sowjetischen Stelle 
ausgestellte Visum wird als Grundlage für die Einreise in die Union der Sozialistischen Sowjetre-
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publiken und der Paß oder der Personalausweis als Grundlage für die konsularische Betreuung 
nach Maßgabe des Viermächte-Abkommens während des Aufenthalts solcher Personen im Gebiet 
der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken dienen. Der oben erwähnte Stempel wird in allen 
Pässen erscheinen, die von Personen mit ständigem Wohnsitz in den Westsektoren Berlins für 
Reisen in Länder benutzt werden, die dies verlangen. 
 
Vereinbartes Verhandlungsprotokoll II  
vom 3. September 1971 
Hiermit werden Vorkehrungen für die Errichtung eines Generalkonsulats der UdSSR in den West-
sektoren Berlins getroffen. Es wird davon ausgegangen, daß die Einzelheiten bezüglich dieses 
Generalkonsulats Nachstehendes umfassen. Das Generalkonsulat wird bei den entsprechenden 
Behörden der Drei Regierungen gemäß den üblichen in diesen Sektoren geltenden Verfahren ak-
kreditiert. Die geltenden alliierten und deutschen Rechtsvorschriften und Regelungen werden auf 
das Generalkonsulat Anwendung finden. Die Tätigkeiten des Generalkonsulats werden konsulari-
scher Natur sein und keine politischen Funktionen sowie keine mit den Viermächterechten und -
verantwortlichkeiten in Zusammenhang stehenden Angelegenheiten umfassen.  
Die Drei Regierungen sind bereit, eine Erweiterung der sowjetischen kommerziellen Aktivitäten in 
den Westsektoren Berlins wie nachfolgend beschrieben zu genehmigen. Es wird davon ausge-
gangen, daß die einschlägigen alliierten und deutschen Rechtsvorschriften und Regelungen auf 
diese Aktivitäten Anwendung finden. Diese Genehmigung wird unbefristet erteilt, vorbehaltlich der 
Beachtung der in diesem Verhandlungsprotokoll umrissenen Bestimmungen. Es werden ange-
messene Vorkehrungen für Konsultationen getroffen. Diese Erweiterung wird die Errichtung eines 
»Büros der Sowjetischen Außenhandelsvereinigungen in den Westsektoren Berlins« mit kommer-
ziellem Status umfassen, das ermächtigt ist, Ankäufe und Verkäufe für Außenhandelsvereinigung-
en der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken zu tätigen Sojuspuschnina, Prodintorg und No-
woexport können je ein Konsignationslager in den Westsektoren Berlins zur Lagerung und Aus-
stellung ihrer Waren errichten. Die Tätigkeiten des Intourist-Büros im britischen Sektor Berlins 
können auf den Verkauf von Fahrkarten und Gutscheinen für Reisen und Rundreisen in der Union 
der Sozialistischen Sowjetrepubliken und anderen Ländern ausgedehnt werden. Ein Aeroflot-Büro 
kann für den Verkauf von Flugkarten für Personen und für Luftfrachtdienste errichtet werden.  
Die Zuweisung von Bediensteten an das Generalkonsulat und an zugelassene sowjetische kom-
merzielle Organisationen bedarf der Vereinbarung mit den entsprechenden Behörden der Drei Re-
gierungen. Die Zahl dieser Bediensteten wird nicht mehr als 20 sowjetische Staatsangehörige in 
dem Generalkonsulat, 20 in dem Büro der Sowjetischen Außenhandelsvereinigungen, je einen in 
den Konsignationslagern, 6 in dem Intourist-Büro und 5 in dem Aeroflot-Büro betragen. Die Be-
diensteten des Generalkonsulats und zugelassener sowjetischer kommerzieller Organisationen 
sowie ihre Angehörigen können auf Grund von Einzelgenehmigungen in den Westsektoren Berlins 
ihren Wohnsitz nehmen. Das Eigentum der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken in der Liet-
zenburger Straße 11 und Am Sandwerder 1 kann für Zwecke benutzt werden, die zwischen ent-
sprechenden Vertretern der Drei Regierungen und der Regierung der Union der Sozialistischen 
Sowjetrepubliken zu vereinbaren sind. 
 
Einzelheiten der Durchführung der oben genannten Maßnahmen und ein Zeitplan für ihre Durch-
führung werden zwischen den vier Botschaftern in der Zeit zwischen der Unterzeichnung des 
Viermächte-Abkommens und der Unterzeichnung des in dem Abkommen vorgesehenen Vier-
mächte-Schlußprotokolls vereinbart. 
 
Das Viermächteabkommen ist in Kraft gesetzt worden durch das Viermächte-Schlußprotokoll vom 
3. Juni 1972; der Text des Viermächte-Schlußprotokolls lautet in deutscher Übersetzung: 
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 Dokument: 
Viermächte-Abkommen vom 3. September 1971 

Viermächte-Schlußprotokoll 
Die Regierungen der Französischen Republik, der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, des 
Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland und der Vereinigten Staaten von Amerika, 
eingedenk des Teils III des Viermächte-Abkommens vom 3. September 1971 und mit Befriedigung 
davon Kenntnis nehmend, daß die nachstehend genannten Vereinbarungen und Regelungen ge-
troffen wurden, sind wie folgt übereingekommen: 
1. Die Vier Regierungen setzen mittels dieses Protokolls das Viermächte-Abkommen in Kraft, das 
ebenso wie dieses Protokoll die Viermächte-Vereinbarungen oder -Beschlüsse, die früher abge-
schlossen oder gefaßt wurden, nicht berührt. 
2. Die Vier Regierungen gehen davon aus, daß die Vereinbarungen und Regelungen, die zwi-
schen den zuständigen deutschen Behörden getroffen wurden (Aufzählungen dieser 
Vereinbarungen und Regelungen) gleichzeitig mit dem Viermächte-Abkommen in Kraft treten. 
3. Das Viermächte-Abkommen und die nachfolgenden Vereinbarungen und Regelungen zwischen 
den zuständigen deutschen Behörden, die in diesem Protokoll erwähnt werden, regeln wichtige 
Fragen, die im Verlaufe der Verhandlungen erörtert wurden, und bleiben zusammen in Kraft. 
4. Bei Schwierigkeiten in der Anwendung des Viermächte-Abkommens oder einer der oben er-
wähnten Vereinbarungen oder Regelungen, die eine der Vier Regierungen als ernst ansieht, oder 
bei Nichtdurchführung eines Teils des Viermächte-Abkommens oder der Vereinbarungen und Re-
gelungen hat diese Regierung das Recht, die drei anderen Regierungen auf die Bestimmungen 
des Viermächte-Abkommens und dieses Protokolls aufmerksam zu machen und die erforderlichen 
Viermächte-Konsultationen zu führen, um die Einhaltung der eingegangenen Verpflichtungen si-
cherzustellen und die Situation mit dem Viermächte-Abkommen und diesem Protokoll in Einklang 
zu bringen. 
5. Dieses Protokoll tritt am Tage der Unterzeichnung in Kraft. 
 
Geschehen in dem früher vom Alliierten Kontrollrat benutzten Gebäude, im amerikanischen Sektor 
Berlins am 3. Juni 1972 in vier Urschriften, jede in englischer, französischer und in russischer 
Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist. 
 
Für die Regierung der Französischen Republik 
Maurice Schumann 
 
Für die Regierung der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken 
A. Gromyko 
 
Für die Regierung des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland 
Douglas-Home 
 
Für die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika 
William Rogers 
 
 
[Quelle:Bundesministerium für innerdeutsche Beziehungen (Hg.), Zehn Jahre Deutschlandpolitik, 
Bonn 1980, S. 158 ff.; S. 188/89.] 
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